
 

 

 

Das Anmeldungs- und Registergesetz (ARG, SGS 111) regelt, welche Daten über Einwohnerinnen 
und Einwohner die Gemeindeverwaltung an Private bekanntgeben darf. Dabei ist zu unterscheiden 
zwischen der Auskunft über einzelne Personen und der nach bestimmten Merkmalen geordneten 
Bekanntgabe von Daten über mehrere Einwohnerinnen und Einwohner. 

Von einer Einzelperson, die in der Gemeinde wohnt, werden auf Anfrage hin Familienname, Vor-
name, Geschlecht, Geburtsdatum und Adresse an Private bekanntgegeben (§ 3 Abs. 1 ARG). 

Weitere Auskünfte über eine Einzelperson werden gemäss § 3 Abs. 2 ARG nur erteilt, wenn dies 
zur Identifizierung nötig ist – wenn es etwa mehrere Personen mit gleichem Namen, Vornamen 
und Geburtsdatum gibt – oder wenn es zur Nachforschung erforderlich ist – etwa wenn eine Per-
son an einen andern Ort umgezogen ist. In beiden Fällen ist nach der genannten Bestimmung er-
forderlich, dass die gesuchstellende Person ein berechtigtes Interesse glaubhaft macht. 

Strenger sind die Regeln bei der "systematischen", d.h. nach bestimmten Merkmalen geordneten 
Bekanntgabe von Namen, Geburtsdaten und Adressen von Einwohnerinnen und Einwohnern (§ 3 
Abs. 3 ARG). Klar verboten ist diese Bekanntgabe für kommerzielle Zwecke. Erlaubt ist die Be-
kanntgabe einzig, wenn die Daten ausschliesslich für schützenswerte ideelle Zwecke verwendet 
werden, also etwa für die Mitgliederwerbung von Kultur-, Sport- oder politischen Vereinen oder für 
"Gratulations-Ständli" von Musikvereinen zu runden Geburtstagen. Auch wohltätige Organisatio-
nen, wie etwa Pro Senectute, Pro Infirmis, Winterhilfe u.ä., erhalten für Sammelaktionen diese 
Adressen. 

Jede Person hat aber nach § 26 Abs. 1 Informations- und Datenschutzgesetz (IDG, SGS 162) oh-
ne Angabe von Gründen das Recht, schriftlich die Bekanntgabe ihrer Daten beim öffentlichen Or-
gan, das für die Datenbearbeitung verantwortlich ist, sperren zu lassen. Eine Sperrung der Be-
kanntgabe von Daten durch die Gemeindeverwaltung hat zur Folge, dass die erwähnten Daten – 
sowohl als Einzelauskunft wie auch im Rahmen einer "systematischen" Bekanntgabe – grundsätz-
lich nicht mehr bekanntgegeben werden dürfen, ausser in den folgenden Fällen: 

a. Wenn das öffentliche Organ gesetzlich zur Bekanntgabe verpflichtet ist, z.B. betreffend vor-
mundschaftliche Massnahmen, welche die Handlungsfähigkeit einschränken (Entmündigung), 
oder 

b. wenn die Bekanntgabe zur Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe erforderlich ist, z.B. wenn sich 
ein Mündel der Betreuung durch den Privatvormund zu entziehen versucht, oder schliesslich 

c. wenn die um Bekanntgabe ersuchende Person glaubhaft macht, dass die Personendaten zur 
Durchsetzung ihrer Rechtsansprüche erforderlich sind, z.B. wenn ein Schuldner an einen an-
deren Ort gezogen ist. 

Merkblatt "Bekanntgabe von Personendaten an Private und das 
Recht auf Sperrung" 



 

 

 2/2  
 

 

Gemäss § 17 Abs. 2 IDV hat das öffentliche Organ, das die Sperrung vollzogen hat, dafür zu sor-
gen, dass andere öffentliche Organe, die von ihr gesperrte Personendaten erhalten, über die Sper-
rung informiert werden. 

Für kommerzielle Zwecke gibt die Gemeindeverwaltung – wie schon erwähnt – auch ohne Sper-
rung keine Daten bekannt. Die Werbewirtschaft bezieht ihr Adressmaterial heute anderswo. Wer 
sich gegen die unerwünschte Werbeflut schützen will, dem empfehlen wir deshalb, sich an drei 
Adressen zu wenden: 

An die localsearch, Swisscom Directories AG, Förrlibuckstrasse 62, CH-8005 Zürich, 
www.localsearch.ch mit dem Begehren, dass Ihre Adresse für den Verkauf gesperrt werde. Sie 
erhalten dann im online publizierten Telefonbuch den Vermerk * ("* wünscht keine Werbung"). 

An Ihre Poststelle mit dem Begehren, dass Ihre Adresse für den Verkauf gesperrt werde. 

An den SDV Schweizer Dialogmarketing Verband, c/o Walter Schmid Dialog Group, Neu-
gutstrasse 66, 8600 Dübendorf (Tel. 071 277 00 50) mit dem Begehren, Sie auf die "Robinson-
liste(n)" zu setzen und Ihren Wunsch auf Verzicht auf Direktwerbung an die SDV-Mitglieder 
weiterzuleiten. Auf der Homepage des SDV (vgl. http://sdv-konsumenteninfo.ch/) besteht zu-
dem die Möglichkeit, sich auch mithilfe eines Formulars in die Robinsonlisten einzutragen. 

Ausserdem empfehlen wir Ihnen, sich datenschutzbewusst zu verhalten. Wir sind uns viel zu 
wenig bewusst, wie oft wir im Alltag selber freiwillig irgendwo unsere Daten deponieren, ohne zu 
wissen, was künftig damit geschieht. Es ist bekannt, dass gewisse Aktionen, wie namentlich Preis-
ausschreiben, vorwiegend zum Zweck der Adresserfassung durchgeführt werden. Dieser Tatsache 
sollten Sie sich bewusst sein, falls Sie an Wettbewerben teilnehmen, Prospekte und Gratismuster 
verlangen oder Gutscheine einlösen. 
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